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Die vorübergehende Einführung des Fach-
lehrersystems (1805-1818) durch den Pia-
risten Franz Innozenz Lang gab zwar die 
Beurteilung in mehrere Hände und dem 
Fachegoismus zum Nachteil der Schüler 
mehr Raum, doch grundsätzlich änderte 
sich wenig. Das Prüfen und Klassifizieren 
gewann weiter an Bedeutung, weil der 
Staat auf eine starke Selektion drängte.

Die Revolution von 1848/49, das Entste-
hen eines Verfassungsstaates und die Ein-
flussmöglichkeiten der sich entwickeln-
den politischen Parteien öffneten in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das 
Tor zur Moderne. Liberales Denken, auf 
Leistung ausgerichtet, wurde Grundlage 
der Neuordnung, das Gymnasium, nun-
mehr achtklassig, zum Paradebeispiel der 
erstrebten Neuordnung. Die intellektuel-
len Anforderungen an die Schüler erreich-
ten ihren Höhepunkt, es war die Zeit, als 
in Wien einmal sogar zwei künftige No-
belpreisträger in einer Klasse saßen.

Den Lehrern wurde eingeschärft, die geis-
tige Entwicklung der Schüler aufmerksam 
zu verfolgen und Irrtum wie Zufall bei 
der halbjährlichen Notengebung auszu-
schalten. Eine verbale Beurteilung wurde 
zunächst bevorzugt. Doch als sich zeigte, 
dass sogar derselbe Ausdruck von Lehr-
kräften ungleich gewertet wurde, legte 
man wieder Beurteilungsstufen fest (Sittli-
ches Verhalten: lobenswert, befriedigend, 
entsprechend, minder entsprechend, 
nicht entsprechend; Fleiß: ausdauernd, 
befriedigend, hinreichend, ungleich-
mäßig, gering; Fortgang: vorzüglich, lo-
benswert, befriedigend, genügend, nicht 
genügend, ganz ungenügend). Jede Ge-
samtnote sollte mindestens vier bis fünf 
Prüfungsnoten als Grundlage haben. Das 
war in Fächern ohne schriftliche Arbeiten 
ziemlich schwierig, obgleich in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Schü-
lerhöchstzahl in den Gymnasialklassen 
von 80 auf 50 Schüler herabgesetzt wor-
den war. Ausnahmsweise durften daher 
auch schriftliche Prüfungen durchgeführt 
werden. Um diese Prüfungsvorgänge bes-
ser kontrollieren zu können, wurden die 
Lehrkräfte ab 1887 verpflichtet, Tag für 
Tag die Ergebnisse der schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen in einen Klassen-
katalog einzutragen. 

Ursprünglich wollte die Schulverwaltung 
das Aufsteigen in die nächsthöhere Klas-
se weniger von den Leistungen während 
des Schuljahres, sondern von Prüfungen 
in allen Fächern in den beiden Wochen 
vor der letzten Schulwoche abhängig ma-
chen. Die Schüler sollten zeigen, was sie 
an Wissen und Erkenntnissen im abgelau-
fenen Schuljahr gewonnen hatten. Diese 
so genannten Versetzungsprüfungen bo-
ten den Schülern die Möglichkeit, sich zu 
verbessern, aber sich auch vor einem sub-
jektiven Lehrerurteil zu schützen. Denn 
der das Fach in der nächsten Klasse un-
terrichtende Professor bzw. der Direktor, 
falls kein Lehrerwechsel stattfand, hatten 
die letzte Entscheidung. Da die Durchfüh-
rung dieses an sich sinnvollen Vorgehens 
sich bald als zu schwierig erwies, wurden 
Schritt für Schritt Ausnahmen gestattet 
und schließlich die Versetzungsprüfung 
auf Schüler beschränkt, deren Beurteilung 
nicht eindeutig festgelegt werden konnte. 
Bei Versagen in einem einzigen Gegen-
stand wurde nur ausnahmsweise eine 
„Wiederholungsprüfung“ gestattet.

Für den Übertritt vom Gymnasium an die 
Universität wurden besonders aufwän-
dige Maßnahmen getroffen. Der Staat 
wollte den gesammten Bildungszustand 
der zur Universität abgehenden Jünglinge 
sicher constatiren, um unwürdige Hörer 
fernzuhalten.1 Daher musste die geistige 
Reife zu einem akademischen Studium 
erprobt werden. Eine solche „Maturitäts-
prüfung“ (seit 1908 „Reifeprüfung“) galt 
als Staatsexamen und stand unter dem 
Vorsitz eines hohen Beamten der Schul-
verwaltung. Da dieser dabei aber auch 
überprüfte, ob die Professoren die ihnen 
gestellten Aufgaben an ihren Schülern 
erfüllt hätten, setzte schon Ende des 19. 
Jahrhunderts Kritik ein. Die Kandidaten 

würden von ihren Lehrern auf die gestell-
ten Fragen und Aufgaben besonders vor-
bereitet. Solche öffentliche Scheinprüfun-
gen seien sinnlos. 

Die Maturitätsprüfung stellte beachtliche 
Anforderungen. Denn zu den fünf mehr-
stündigen schriftlichen Klausurarbeiten 
in den Hauptfächern trat eine mündli-
che Prüfung in fast allen Fächern, an de-
nen sich auch der Vorsitzende beteiligen 
durfte. Da der Zeitaufwand dafür allzu 
groß war, kam es schrittweise zu Erleich-
terungen. Der Vorsitzende durfte bei ei-
nigen Schülern oder bei allen in einem 
Gegenstand Prüfungen ausfallen lassen, 
bei einigen Fächern wurden Schüler da-
von befreit, wenn sie in den letzten vier 
Semestern darin mit „lobenswert“, „vor-
züglich“ oder „ausgezeichnet“ beurteilt 
worden waren, der eine oder andere Ge-
genstand schied überhaupt aus.

Die allgemein bildenden Mittelschulen, 
die im 19. Jahrhundert eingerichtet wur-
den, gestalteten ihre Maturitätsprüfung in 
ähnlicher Form. Die siebenklassige Real-
schule (1869/70) ordnete sechs schriftliche 
Arbeiten und sechs mündliche Prüfungen 
an, das sechsklassige Mädchenlyzeum 
(1900) fünf Klausurarbeiten und mündli-
che Prüfungen in acht Gegenständen.

Diese vom liberalen Denken geprägte, 
leistungsorientierte und vor allem auf 
Wissensvermittlung ausgerichteten Lern-
schule war Höhepunkt einer Entwick-
lung, die vom Erlernen der lateinischen 
Sprache bis zu einem breiten humanis-
tischen Bildungsangebot geführt hatte. 
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Strukturwandel, der sich damals vollzog, 
leitete aber ein pädagogisches Umdenken 
ein. Die Gedanken der europäischen Re-
dormpädagogik begannen Fuß zu fassen, 
Menschenbildung wurde als Ziel pro-
klamiert. Dies führte 1908 nicht nur zur 
Reform der Curricula, sondern auch des 
Prüfens und Klassifizierens. Die offizielle 
Lesart, das Prüfen und Klassifizieren an 
den Mittelschulen zu vereinfachen und 
für den Unterricht fruchtbarer zu gestal-
ten,2 verschleierte die Absicht, den Mit-
telschulen ihre rigorose Auslesefunktion 
zu nehmen. So wurde angeordnet,3 dass 
Klassifikationsprüfungen sich auf das un-

Historische Entwicklung schulischer Leistungsbewertung

HR Mag. Dr. Dr. h.c. 
Helmut Engelbrecht

Ehrenobmann der VCL



7

Historische Entwicklung schulischer Leistungsbewertung
bedingt Notwendige zu beschränken ha-
ben und durch die Erprobung der Schüler 
bei der gemeinsamen Arbeit, durch so ge-
nannte „Orientierungsprüfungen“ zu er-
setzen seien. Hausübungen – ausgenom-
men in der Unterrichtssprache – durften 
nicht mehr zur Beurteilung herangezogen 
werden, was deren Zahl stark minderte. 
Wenn die Leistungen eines Schülers nicht 
eindeutig festgelegt werden konnten, war 
die bessere Note zu geben.

Zudem wurde die Notenskala für die 
schulischen Leistungen auf vier Stufen 
eingeschränkt (sehr gut, gut, genügend, 
nicht genügend). Fleißnote und Festle-
gung der Fortgangsklasse fielen weg, 
nur das Betragen wurde weiterhin beur-
teilt (sehr gut, gut, entsprechend, nicht 
entsprechend). Versetzungsprüfung bei 
drohendem Nichtgenügend und Wie-
derholungsprüfung bei Versagen in ei-
nem Gegenstand blieben. Die Zahl der 
Klausurarbeiten wurde verringert – am 
Gymnasium auf drei – und die zu über-
setzenden Texte, bisher aus schwierige-
ren Schriftstellern4 zu wählen, sollten 
nunmehr keine besonderen sprachlichen 
oder sachlichen Schwierigkeiten5 bieten. 
Die mündlichen Prüfungen wurden auf 
vier Lehrgegenstände beschränkt und die 
Anforderungen z. T. abgesenkt.

In der Ersten Republik kam es zur Fort-
setzung dieser Bildungspolitik. Schon 
1919 wurde der Aufnahmsprüfung für die 
Mittelschulen ihre Gefährlichkeit genom-
men. Sie sollte fortan weniger das Aus-
maß der erworbenen Kenntnisse, sondern 
hauptsächlich die Begabung des Schülers 
feststellen.6 Ab 1923 konnten Aufnahms

prüfungen sogar wiederholt werden, auch 
an einer anderen Schule. Im Schulkom-
promiss von 1927 kam es zur Verlegung 
des Beginns des Fremdsprachenunter-
richts in die zweite Klasse. Erst zwei Nicht 
genügend in Hauptfächern verhinderten 
das Aufsteigen. Auch die Vorschrift für 
die Abhaltung der Reifeprüfungen 1924 
und 1930 brachte weitere Erleichterun-
gen, allerdings mit der Einführung einer 
schriftlichen Hausarbeit eine umstrittene 
Neuerung, deren Aussagewert letztlich 
zur Bedeutungslosigkeit absank. Damals 
überlegten die Universitäten zum ersten 
Mal ernsthaft die Einführung einer Auf-
nahmsprüfung.

Änderungen, die autoritär (1933/34-1938) 
oder diktatorisch (1938-1945) vorgehende 
Regierungen durchgeführt hatten, sollten 
nach Ende der NS-Herrschaft zurückge-
nommen werden, was allerdings nur zum 
Teil geschah. So verblieb z. B. die 1934 
zur Verstärkung der Selektion eingeführ-
te dritte Fremdsprache im Lehrplan des 
Gymnasiums oder eine zweite im Lehr-
plan der Frauenoberschule. Noch überra-
schender: Aus der deutschen Notenskala 
wurde das „Befriedigend“ in die österrei-
chische als Durchschnittsnote übertragen. 
Im Allgemeinen wurde behutsam der Weg 
fortgesetzt, mit Hilfe von Erleichterungen 
die Durchlässigkeit des Schulsystems zu 
erhöhen. Der Erlass „Prüfen und Klassi-
fizieren“ aus dem Jahre 1946 vermerkte 
bereits als Tatsache, dass das Prüfen und 
die Prüfungen nicht zu den wesentlichen 
Merkmalen des Unterrichts zählten.7 Zu-
dem dürfen durch sie nicht das Selbstbe-
wusstsein und die Selbstachtung des Schü-
lers beeinträchtigt werden. 

Die Neuordnung des Schulwesens im 
Jahre 1962 nahm auf die Leistungsbeur-
teilung keinen Einfluss. Diese sollte erst 
im „Schulunterrichtsgesetz“ neu geordnet 
werden. Wie schwierig aber ein Überein-
kommen zu erreichen war, darauf wei-
sen die siebenjährige Verhandlungsdauer 
und vier breit diskutierte Entwürfe hin. 
Nur mit äußerster Anstrengung gelang es 
1974, das rechtsstaatliche Denken auch 
im Schulbereich zu verankern.
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